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145/2018 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmVO angeordnet, die am 17.09.2018 durch den Kreistag des 
Kreises Paderborn beschlossene Neufassung der Gebührensatzung für die Benutzung der Abfallent-
sorgungsanlagen des Kreises Paderborn bekannt zu machen. 
 
Die Neufassung der Gebührensatzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises 
Paderborn vom 19.09.2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreis-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis Paderborn vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
 
 
Paderborn, den 19.09.2018 
 
 
gez. 
 
Manfred Müller  
Landrat  
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Neufassung 
 

der Gebührensatzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises 
Paderborn vom 18. April 2005  

 
Aufgrund § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646 / SGV NRW 2021) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712 / SGV. NRW. 
610) in Verbindung mit § 18 der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Paderborn, jeweils in der 
zurzeit geltenden Fassung, hat der Kreistag des Kreises Paderborn in seiner Sitzung am 17. Septem-
ber 2018 folgende 8. Änderungssatzung der Gebührensatzung vom 18.04.2005 beschlossen: 
 

§ 1 
Benutzungsgebühren 

 
Der Kreis erhebt zur Deckung der ihm durch die Abfallentsorgung entstehenden Kosten Benutzungs-
gebühren auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen und des 

§ 9 Abs. 2 des Landesabfallgesetzes NRW vom 21.06.1988 (GV. NW. S. 250 / SGV. NRW. 74), 
jeweils in der zurzeit geltenden Fassung. 

 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige/Gebührengläubiger 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Benutzer der Abfallentsorgungsanlagen; dies sind  

a) die an die Abfallentsorgung angeschlossenen Städte und Gemeinden 

b) die Abfallerzeuger, die einzelnen Anlieferer sowie diejenigen, in deren Auftrag der 

Abfall angeliefert wird als Gesamtschuldner. 
 
(2) Gebührengläubiger ist der Kreis Paderborn. Solange Dritte (Gemeinden oder andere) im Auftrag 

des Kreises Paderborn die Beseitigung von Boden und Bauschutt auf eigenen genehmigten De-

ponien durchführen, sind sie berechtigt, die in dieser Satzung festgelegten Gebühren von den 

Zahlungspflichtigen einzuziehen. 

 
 

§ 3 
Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht entsteht mit der Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen. 
 
 

§ 4 
Gebührensätze 

 
(1) Für die Anlieferung von Abfällen werden von den Benutzern die nachstehenden Gebühren erho-

ben:  
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Abfallart 

 
Preis- 

gruppe 
Gebührensatz 

 
Mindest- 
gebühr 

Haus- und Sperrmüll aus kommunaler 
Sammlung 
 

 
1 

 
139,00 €/t 

 
30,00 €/m³ 

 
27,80 € 

Gemischte Siedlungsabfälle aus ge-
werblicher Sammlung von Fahrzeugen 
mit automatischer Kippvorrichtung 
 

 
2 

 
115,00 €/t 

 
25,00 €/m³ 

 
23,00 € 

 
Bioabfälle 
 

 
3 

 
92,00 €/t 

 
20,00 €/m³ 

 
18,40 € 

Grünabfälle zur Kompostierung, soweit 
nicht unter 7 und 8 erfasst 
 

 
4 

 
30,00 €/t 

 
4,00 €/m³ 

 
7,00 € 

Private und gewerbliche Siedlungsab-
fälle zur Pkw-Rampe oder ins Zwi-
schenlager 
 

 
5 

 
133,00 €/t 

 
30,00 €/m³ 

 
14,00 € 

Gemischte Siedlungsabfälle im PKW 
bis 1 m³ je Anlieferung  
 

 
6 

   
8,00 € 

 
Grünabfälle bis 0,5 m³  je Anlieferung  
 

 
7 

   
frei 

Grünabfälle auf einem Pkw-Anhänger 
bis 2,60 m Länge (original Ladefläche 
ohne bauliche Veränderungen) je Anlie-
ferung pauschal  
 

 
8 

   
7,00 € 

Schlämme und produktionsspezifische 
Monoabfälle zur thermischen Behand-
lung 
 

 
9 

 
115,00 €/t 

 
115,00 €/m³ 

 
23,00 € 

Verunreinigte, organische Abfälle zur 
Kompostierung oder Vergärung 
 

 
10 

 
80,00 €/t 

 
20,00 €/m³ 

 
16,00 € 

Abfälle zur direkten Ablagerung auf der 
Deponie der Klasse DK II, soweit die 
Grenzwerte eingehalten werden 
 

 
11 

 
55,00 €/t 

 
72,00 €/m³ 

 
11,00 € 

Abfälle für betriebstechnische Maß-
nahmen auf der DK II Deponie,  
 

 
12 

 
35,00 €/t 

 
46,00 €/m³ 

 
7,00 € 

 
Bodenaushub und Bauschutt 
 

 
13 

 
15,00 €/t 

 
20,00 €/m³ 

 
10,00 € 

Altholz zur Pkw-Rampe oder zur Um-
schlaghalle 
 

 
15 

 
70,00 €/t 

 
35,00 €/m³ 

 
6,00 € 

 
Altholz von gewerblichen Anlieferern 
  
 

 
16 

 
70,00 €/t 

 
35,00 €/m³ 

 
6,00 € 
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Abfallart 
Preis- 

gruppe 
Gebührensatz 

Mindest- 
gebühr 

 
Altholz im PKW bis 1 m³ je Anlieferung 

 
17 
 

   
6,00 € 

Dämmstoffen auf Basis künstlicher 
Mineralfaser zur direkten Ablagerung 
auf der DK II Deponie 
 

 
18 

 
100,00 €/t 

 
10,00 €/m³ 

 
20,00 € 

Kommunaler Klärschlamm zur thermi-
schen Behandlung bei direkter Anliefe-
rung an der Verbrennungsanlage 
 

 
19 
 

 
102,00 €/t 

 
102,00 €/m³ 

 
20,00 € 

Gipshaltige Baustoffe und Gipskarton-
platten  
 

 
20 

 
83,00 €/t 

 
83,00 €/m³ 

 
20,00 € 

 
 

(2) Angelieferte Abfälle werden zur Gebührenermittlung gewogen. Ausgenommen hiervon sind Anlie-

ferungen mit Pkw (als normale Limousine oder deren Kombiversion) bis zu einem Nutzvolumen 

von 1 m³ (Gruppe 6 und 17) sowie Anlieferungen nach den Preisgruppen 7 und 8. 

 
(3) Bei Verwiegungen mit einem Nettogewicht von weniger als 200 kg wird die pauschale Gebühr 

entsprechend der Mindestgebühr der jeweiligen Preisgruppe berechnet. 

 
(4) Soweit aus betrieblichen Gründen eine Verwiegung der Abfälle nicht möglich ist, wird die in Abs. 

1 nach m³ angegebene Gebühr berechnet. Maßgebend für die Berechnung ist dann das Fas-

sungsvermögen des Anlieferungsfahrzeugs; eventuelle Minderladungen bleiben unberücksichtigt. 

Für die Berechnung des Fassungsvermögens ist bei Fahrzeugen mit festen bzw. geschlossenen 

Aufbauten der umschlossene Raum, bei Fahrzeugen mit Plane und Spriegel der gesamte Raum 

unter der Plane und bei offenen Fahrzeugen die Brackenhöhe oder die Behälteroberkante maß-

gebend. 

 

Über das normale Fassungsvermögen hinausgehende Ladungen werden nach der tatsächlich 

geladenen Abfallmenge berechnet und auf volle m³ aufgerundet. 

Vorstehende Gebührensätze erhöhen sich bei der Anlieferung durch Spezialfahrzeuge mit Pres-

seinrichtung sowie Container mit gepresster Ladung um 200 %. 

 
(5) Angelieferter Boden und Bauschutt ist gebührenfrei, soweit dieser zum Abdecken auf den Depo-

nieflächen geeignet ist und benötigt wird. Unter Beachtung des Kostendeckungsprinzips kann für 

die Anlieferung von Bodenaushub auf den dafür zur Verfügung stehenden dezentralen Ablage-

rungsstellen eine ermäßigte Gebühr erhoben werden. Auf die Gebührenermäßigung oder -

befreiung besteht nur dann ein Anspruch, wenn sie vor der Anlieferung schriftlich zugesichert 

worden ist. 
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(6) Bei Fahrzeugen mit offenen Ladeflächen, die flugfähige Abfälle anliefern, erhöhen sich die vor-

stehenden Gebührensätze um 100 %, sofern Abdeckungen mit Netzen oder ähnlichen Vorrich-

tungen fehlen. 

 
(7) Für die Zwischenlagerung/Sicherstellung von Abfällen auf dem Gelände des Entsorgungszent-

rums „Alte Schanze“ (z.B. nach Unfällen) beträgt die Gebühr 1,00 Euro je t oder m³ / Tag. Sofern 

der Abfall nach Klärung des Entsorgungsweges in der Beseitigungspflicht des Kreises Paderborn 

verbleibt, ist die Zwischenlagerung/Sicherstellung für 20 Werktage kostenfrei. 

 
(8) Für die Ausstellung und Aushändigung einer fahrzeugbezogenen Identkarte für die automatische 

Verwiegung einer Abfallart wird eine Gebühr von 20,00 € fällig. Die Gebühr ist bei Aushändigung 

zu zahlen. 

 
(9) Sofern für die Ablagerung von Abfällen eine kostenpflichtige Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

erforderlich wird, hat der Abfallerzeuger oder Anlieferer diese Kosten selbst zu tragen. Die Ver-

pflichtung zur Kostenübernahme erfolgt mit schriftlicher Antragsstellung zur Ablagerung auf der 

Deponie.  

 
 

§ 5 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren werden bei der Anlieferung von Abfällen fällig. Sie werden gegen Quittung in bar 

erhoben. 

 
(2) Die von den Gemeinden zu entrichtenden Gebühren werden diesen 14-tägig in Rechnung ge-

stellt. 

 
(3) Die Zahlungsweise nach Abs. 2 kann auch anderen Anlieferern gestattet werden. Sie wird bei 

Zahlungsverzug widerrufen. 

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt einen Tag nach Veröffentlichung der Satzung im Amtsblatt des Kreises Paderborn 
in Kraft. 
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146/2018 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 

 

Herrn 
Sebastian Sekreta  
zuletzt wohnhaft: Ostmauer 13, 33142 Büren   
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , 
An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis 
Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 
18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises Paderborn vom 04.09.2018 (Az:36.1/BÜR-T18) in seiner Zu-
lassungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez.  
Schäfer 

 
147/2018 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Angel Atanasov Yordanov 
zuletzt wohnhaft: Kriemhildweg 1, 32545 Oeynhausen 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , 
An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis 
Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 
18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises Paderborn vom 10.09.2018 (Az: 36.1/PB-GE956) in seiner 
Zulassungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez.  
Schäfer 
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148/2018 

 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Marcel Biester 
zuletzt wohnhaft: Wollmarkstraße 9, 33098 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , 
An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis 
Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 
18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises Paderborn vom 11.09.2018 (Az: 36.1/PB-SN1416) in seiner 
Zulassungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez.  
Schäfer 

 
 
149/2018 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Aurel Ismana 
zuletzt wohnhaft: Hermannstraße 4 B 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , 
An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis 
Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 
18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises Paderborn vom 11.09.2018 (Az: 36.1/PB-XX697) in seiner 
Zulassungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez.  
Schäfer 
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150/2018 

 
Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Valerie Beste 
zuletzt wohnhaft: Detmolder Straße 130, 33100 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , 
An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis 
Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 
18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises Paderborn vom 10.09.2018 (Az: 36.1/PB-VR68) in seiner Zu-
lassungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Schäfer 
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151/2018 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Aktenzeichen 
66.3/41915-15-600 
 

 
Immissionsschutz: 

DEPO Verwaltungsgesellschaft mbH, Niedersachsenstr. 6, 49134 Wallenhorst 
 

hier: Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Vestas V-126 in 
Lichtenau, Gemarkung Dalheim, Flur 1, Flurstücke 217, 218 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 
10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der 
DEPO Verwaltungsgesellschaft mbH mit Bescheid vom 10.09.2018 die Genehmigung gemäß §§ 4 
und 6 BImSchG zur Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Vestas V-126 mit einer 
Nabenhöhe von 149,00 m erteilt wurde. Die v.g. Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuord-
nen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Na-
turschutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und 
zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektro-
nische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische Dokument muss für 
die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elekt-
ronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden soll-
te, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
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Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
20.09.2018 bis einschließlich dem 04.10.2018 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Ver-
fahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefor-
dert werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter  
https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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152/2018 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Aktenzeichen 
66.3/42764-17-600 
 

 
Immissionsschutz: 

Bürgerwind an der B64 GbR, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn 
 

hier: Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Siemens DD 
SWT 142 in Altenbeken, Gemarkung Buke, Flur 9, Flurstück 218 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 
10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und § 27 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Bürgerwind an der B64 
GbR mit Bescheid vom 10.09.2018 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und 
Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Siemens DD SWT 142 mit einer Nabenhöhe von 142,00 m 
erteilt wurde. Die v. g. Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Na-
turschutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und 
zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides von der Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektro-
nische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische Dokument muss für 
die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elekt-
ronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden soll-
te, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
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Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
20.09.2018 bis einschließlich dem 04.10.2018 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Ver-
fahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefor-
dert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter  
https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und www.uvp.nrw.de einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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153/2018 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az. 66.3/41708-18-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG 

für die wesentliche Änderung der Betriebsweise von zwei Windkraftanlagen als Teil einer 
Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 

20 Windkraftanlagen in 33178 Borchen 
 
 
Herr Hans-Andreas Michels, Halberstädter Str. 14, 33106 Paderborn beantragt für den Standort 
Borchen, Gemarkung Dörenhagen, Flur 3, Flurstück 280, eine Genehmigung nach § 16 des Bundes – 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der Betriebsweise von zwei 
Windkraftanlagen. Gegenstand der Änderung ist der Wegfall sektorieller Betriebsbeschränkungen. 
 
Die v.g. Anlage ist Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 3 
UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich Grund für die Feststel-
lung, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann war der 
vom Antragsteller erbrachte Nachweis, dass die Standsicherheit der benachbarten Anlagen im Hin-
blick auf die Turbulenzbelastung auch dann gewährleistet ist, wenn die in den ursprünglichen Ge-
nehmigungen festgelegten sektoriellen Betriebsbeschränkungen entfallen. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

75. Jahrgang 19. September 2018      Nr. 37 / S. 16    
 
154/2018 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az. 66.3/41937-18-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG 

für die wesentliche Änderung der Betriebsweise einer Windkraftanlage als Teil einer 
Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 

20 Windkraftanlagen in 33165 Lichtenau 
 
 
Die UTC Windparkbetriebsgesellschaft Lichtenau mbH, Günther-Wagner-Allee 19, 30177 Hannover 
beantragt für den Standort Lichtenau, Gemarkung Iggenhausen, Flur 12, Flurstück 62, eine Geneh-
migung nach § 16 des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung 
der Betriebsweise einer Windkraftanlage. Gegenstand der Änderung ist der Wegfall sektorieller Be-
triebsbeschränkungen. 
 
Die v.g. Anlage ist Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 3 
UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich Grund für die Feststel-
lung, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann war der 
von der Antragstellerin erbrachte Nachweis, dass die Standsicherheit der benachbarten Anlagen im 
Hinblick auf die Turbulenzbelastung auch dann gewährleistet ist, wenn die in den ursprünglichen Ge-
nehmigungen festgelegten sektoriellen Betriebsbeschränkungen entfallen. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 


